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In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. ERMACORA, Dr. STEINER, KRAFT und 

Genossen am 19. Mai 1982 an mich gerichteten An­

frage"Nr. 1894/J, betreffend Außenpolitischer Be­

richt 1981, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

In der Einleitung zur vorliegenden Anfrage vertreten 

die Anfragesteller am Beispiel eines vom Bundesmini­

sterium für Landesverteidigung/Büro für Wehrpolitik 

im Rahmen der staats- und wehrpolitischen Bildung 

im Bundesheer herausgegebenen Auszuges aus dem 

"Außenpolitischen Bericht 1981'" die Auffassung, 

aus Berichter. der Bundesregierung oder eines Bundes­

ministers an der. Nationalrat dürfte vor ihr.er parla­

mentarischen Behandlung ohne einen entsprechenden 

Hinweis nicht zitiert werden. Begründet wird dieser 

Standpunkt damit, daß eir. solcher noch nicht in par­

lamentarische Behandlung genommener Bericht "ledig­

lich die Regierungsmeinun9 zu den einzelnen in diesem 

Bericht angeschnittenen Fragen wiedergibt." 

Hiezu ist zu bemerken, daß ich mich dieser Auffassung 

der Anfragesteller nicht anschließen kann. Abgesehen 

davon, daß es in der Natur derartiger Berichte an den 

Nationalrat liegt, den Standpunkt der Bundesregie-
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rung bzw. eines ihrer Mitglieder wiederzugeben, mUßte 

nach der Argumentation der Anfragesteller gewlsser-

maßen zwischen zwei Arten von Berichten an den National­

rat, nämlich' zwischen "behandelten" und "unbehandelten", 

unterschieden werden. Tatsächlich ändeLt aber die par­

lamentarische Behandlung eines Berichtes nichts an seiner 

Rechtsnatur, zumal er im übrigen keinerlei Veränderungen 

im Zuge der parlamentarischen Verhandlungen mehr unter­

liegt. 

Im einzelnen beantworte ich die gegenständliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu 1: 

Im Hinblick auf meine vorstehenden AusfUhrungen er­

übrigt sich eine Beantwortung dieser Frage. Zu ergän­

zen wäre noch, daß es auch bei der Zitierung anderer 

Berichte der Bundesregierung an den Nationalrat nicht 

üblich ist, Hinweise darUber aufzunehmen, ob sie sich 

bereits in parlamentarischer Behandlung befinden oder 

nicht. 

Zu 2: 

Das Bundesministerium fUr Landesverteidigu~q wird sich 

in dieser Angelegenheit kUnftig an jenen Gepflogenhei­

ten orientieren, die bisher bei Zitaten aus Berich­

ten der Bundesregierung üblich waren. Diese Gepflo­

genheiten bestanden .aber nicht darin, bei Zitaten 

etwa aus einem AUßenpolitischen Bericht, einem In­

tegrationsbericht, einem Sozialbericht oder einem 

Subventionsbericht immer auch Meinungen der drei 

Parlamentsfraktionen zu diesen Berichten anzufügen. 

Eine solche Praxis wäre auch schon deshalb nicht mög­

lich, weil manche Berichte gar nicht in meritorische 

Behandlung genommen werden. 

~ I. Juni 1982 

,~/f fcil( 
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